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Erster Beigeordneter Paul Becker, Weinbergstr. 1, 54578 Berndorf 

 
An alle 
Mitglieder des Ortsgemeinderates 
Berndorf 

Bearbeiter: 
Az.: 

Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 

Lena Schneider 
1/004-12/04 

06591/13-1140 
(0 65 91) 13 - 9000 
sitzungsmanagement@gerolstein.de 

 

Berndorf, 10.06.2021 
 

Sitzung des Ortsgemeinderates 
 

EINLADUNG 
 

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde 
Berndorf am 
 

Dienstag, 22.06.2021 um 19:30 Uhr 
in Berndorf, im Saal des Gemeinde- und Vereinshauses. 

 
Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen: 
 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentlicher Teil 
1. Genehmigung der Niederschrift vom 07.05.2021 (öffentlicher Teil) 

2. Einwohnerfragen 

3. Grundsatzbeschluss über eine staatliche oder kommunale Beförsterung im Forstrevier Hillesheim 
im Jahr 2022 

4. Zweitwohnungssteuer 

5. Informationen des Führungsteams 

Nichtöffentlicher Teil 
6. Genehmigung der Niederschrift vom 07.05.2021 (nichtöffentlicher Teil) 

7. Grundstücksangelegenheiten 

7.1. Grundstücksangelegenheit 1 
Verkauf Auf den Hünigen Groenendaal - Weigand 

7.2. Grundstücksangelegenheit 2 
Baulandpreis Hermes 

8. Antrag Straßenrenovierung 
Dürseln 

9. Informationen des Führungsteams 

10. Anfragen / Verschiedenes 

 
 
Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Paul Matthias Becker 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
Beschränkung der Teilnehmerzahl: 
Die Sitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. § 35 Abs. 1 GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen  des 
Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie nur begrenzte Kapazitäten der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, i st 
die Besucherzahl daher auf 6 Personen begrenzt. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 16.04.2021 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-3400/21/04-069 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 22.06.2021 öffentlich Entscheidung 

 

Grundsatzbeschluss über eine staatliche oder kommunale Beförsterung im Forstrevier 
Hillesheim im Jahr 2022 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 02.03.2021 teilt das Forstamt Hillesheim den Ortsbürgermeistern bzw. der Stadtbür-
germeisterin des Forstreviers Hillesheim (Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hilles-
heim, Kerpen, Oberbettingen, Wiesbaum) mit, dass der bisherige Revierleiter, Herr Wolfgang Schaefer, mit 
Erreichen der Altersgrenze (im Februar 2022) in den wohlverdienten Ruhestand wechseln wird. 
 
Bevor das Verfahren zur Neubesetzung der Revierleiterstelle im Forstrevier Hillesheim eingeleitet wird, 
haben die Ortsgemeinden/Stadt nach § 28 Landeswaldgesetz (LWaldG) Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 
7 der Durchführungsverordnung zum Landeswaldgesetz (LWaldGDVO) zu entscheiden, ob die Revierleitung 
auch weiterhin durch einen staatlichen oder durch einen kommunalen Bediensteten durchgeführt wird. 
 
Die nachstehenden Punkte sind sowohl beim staatlichen als auch beim kommunalen Revierdienst gleich: 
 

 Das Land übernimmt bei beiden Systemen 30 % der Kosten der Revierleitung. 

 Die Leistungen des Forstamtes für die kommunalen Waldbesitzer bleiben gleich. 

 Die forstfachliche Leitung/Vorgesetzteneigenschaft liegt in beiden Fällen beim Forstamtsleiter. 
 
Für eine kommunale Revierleitung könnte sprechen: 
 

 dass es den Gemeinden freisteht, der Revierleitung auch in größerem Umfange andere Aufgaben als 
Revierdienstaufgaben zuzuweisen, z.B. im Bereich von Freizeiteinrichtungen, Grünflächen oder im Na-
tur- und Landschaftsschutz. 

 
Bei staatlichen Bediensteten ist dies gemäß LWaldG nur in geringem Umfang möglich. 
Dienstvorgesetzter der körperschaftlichen Revierleitung ist der Ortsbürgermeister/Stadtbürgermeisterin 
der Anstellungsgemeinde bzw. bei einem Zweckverband der Verbandsvorsteher. 
 
Mögliche Nachteile eines kommunalen Revierdienstes: 
 

 Der kommunale Revierleiter, der die Erwartungen der Ortsgemeinden/Stadt nicht erfüllt, ist praktisch 
nicht versetzbar. 

 Das Risiko langwieriger Erkrankungen, Dienstunfähigkeit sowie hohe Beihilfebelastungen sind von den 
Ortsgemeinden /Stadt zu tragen.  
 

 Die Vertretung im Krankheitsfall muss sichergestellt werden und ggfls. durch private Forstsachverständi-
ger eingekauft werden.  
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Schwerwiegende und dauerhafte Erkrankungen des kommunalen Revierbeamten führen zu entspre-
chenden Beihilfebelastungen und können eine Frühpensionierung zur Folge haben. Die hieraus entste-
henden finanziellen Belastungen sind nicht kalkulierbar. 

 
Das hohe Risiko einer eventuellen Beihilfebelastung könnte nur durch einen kommunalen Revierleiter im 
Beschäftigtenverhältnis eingeschränkt werden. In Ausnahmefällen lässt das LWaldG dies zu. 
 
Wenn die Ortsgemeinden/Stadt Hillesheim sich mehrheitlich (Mehrheit der Holzbodenfläche) für einen 
staatlichen Revierdienst entscheiden, wird die Personalstelle bei der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) 
in Neustadt die Revierleiterstelle im Forstrevier Hillesheim im 3. Quartal 2021 zunächst „Landesforsten 
intern“ ausschreiben. Bei einem erfolglosen internen Stellenbesetzungsverfahren wird die Revierleiterstelle 
extern ausgeschrieben. 
 
Nach dem Eingang der Bewerbungen ist dann eine Vorstellung der Bewerber*innen vorgesehen, an der 
auch die Vertreter*innen der Ortsgemeinden und der Stadt Hillesheim teilnehmen und bei der Stellenbe-
setzung mitberaten können.  
 
Sollte das interne Stellenbesetzungsverfahren ohne Erfolg durchgeführt werden, wird das Personalreferat 
der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) in Neustadt im Rahmen eines externen Ausschreibungsverfah-
rens Personal akquirieren und den waldbesitzenden Gemeinden einen Vorschlag zur Besetzung der Revier-
leitung unterbreiten.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Berndorf den Revierdienst im Forstrevier Hillesheim auch 
weiterhin durch staatliche Bedienstete durchzuführen. 
Für den Fall, dass aufgrund der internen oder externen Ausschreibung der Revierleiterstelle durch Landes-
forsten keine geeignete Bewerbung eingeht, soll die Ausschreibung eines/r kommunalen Revierlei-
ters/Revierleiterin im Beschäftigtenverhältnis erfolgen. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Ortsgemeinde/Stadt Datum: 10.06.2021 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. G-0187/21/04-076 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 22.06.2021 öffentlich Entscheidung 

 

Zweitwohnungssteuer 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer wird es der Gemeinde ermöglicht, weitere Steuereinnah-
men zu erzielen. Diese Steuereinnahmen verbleiben im Ort und werden nicht für Umlage herangezogen. 
Die entsprechende Satzung des Gemeinde- und Städtebundes wurde in der letzten Sitzung am 07.05.2021, 
mit Erläuterungen, jedem zur Verfügung gestellt. 
Steuerpflichtig ist jeder im Gemeindegebiet der eine Zweitwohnung innehat. Zum Stichtag 31.12.2020 wa-
ren in Berndorf 41 Nebenwohnungen gemeldet. Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, dass diese Perso-
nen in rechtlicher Hinsicht über das Gebäude verfügen können. Das bedeutet, sie müssen Eigentümer, Mie-
ter, Nießbrauchberechtigte oder Wohnungsberechtigte sein. 
Als Bemessungsgrundlage gilt die ortsübliche Miete. 
Die Steuersätze in den bisher veranlagten Ortsgemeinden der VG betragen weitestgehend 10 %. 
 
Beschlussvorschlag 1: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer zum 01.01.2022. 
 
Beschlussvorschlag 2: 
 
Bei Beschluss der Satzung, die Bemessungsgrundlage wird auf 10 % festgelegt. 
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